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Informtionen für die öffenttiche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der
Stadt Rheine am 15. August 2006

1. Anzeigeverfahren für den NKF-Haushalt 2006

Entsprechend 5 B0 Abs. 5 GO ist die vom Rat beschlossene Haushaltssat-
zung für  2006 mit  ihren Anlagen am 26.  Jul i  2006 dem Landrat  a ls zuständi-
ge Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Mit Verfügung vom 28. Juli  2006 hat
der Landrat die gesetzl ich vorgesehene Monatsfrist unterbrochen. Dies hat
zur Folge,  dass die Haushal tssatzung bis auf  wei teres noch nicht  bekannt-
gemacht und damit rechtskräft ig werden kann. Die Stadt Rheine unterl iegt
also wei terhin den Regelungen der vor läuf igen Haushal tsführung.

Der Landrat hat zum einen darauf hingewiesen, dass die aufsichtsrechtl iche
Prüfung von NKF-Haushal ten die Prüfunq der Eröf fnungsbi lan- mi t  Anhang
und Anlag€f l ,  wie z.B.  Bewertungsr icht l in ien einschl ieße.  Außerdem geht er
auf die in der mittelfr ist igen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe in
Höhe von rd.  34,5 Mio € ein,  für  d ie nur noch 7,1 Mio € in der Ausgleichs-
rücklage zur Verfügung stehen und demzufolge die passivierte Allgemeine
Rücklage verr ingern.  In d iesem Zusammenhang wird auf  d ie Verpf l ichtung
zur Aufstel lung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach 9 76 Abs. 1 Ziffer
1 bis 3 GO hingewiesen. Dies geschah vermut l ich auf  der Grundlage eines
inzwischen vor l iegenden Er lasses des Innenminister iums vom 09.  Juni  2006.
Nach diesem Erlass wird die Aufstel lung eines Haushaltssicherungskonzeptes
auch dann gefordert, wenn die Verringerung der Allgemeinen Rücklage o-
berhalb der festgelegten Schwellenwerte im Zeitraum der mittelfr ist igen Er-
gebnis-  und Finanzplanung erfo lgt ,  auch wenn im Haushal ts jahr selbst ,  für
das der Haushal t  aufgestel l t  wird,  d ie Voraussetzungen für  e in Haushal tss i -
cherungskonzept (noch) n icht  vor l iegen.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine tragfähigen Gründe, die es rechtfer-
t igen, die gesetzl iche Anzeigefrist nach g B0 Abs. 5 GO unbefristet zu ver-
längern .

Denn es besteht zum einen kein originäres Prüfungsrecht des Landrates für
die Eröffnungsbilanz der Stadt Rheine. Die Stadt Rheine verfügt im Gegen-
satz zu vielen anderen Kommunen des Kreises nach g 102 Abs, 1 GO über
eine ör t l iche Rechnungsprüfung.  Nach 9 92 Abs.  5 GO ist  d ie Eröf fnungsbi-
lanz vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Rheine zu prüfen, der sich
dazu der ör t l ichen Rechnunsprüfung bedienen muss.  Ein wei teres Prüfungs-
recht für die Eröffnungsbilanz besteht nach 5 92 Abs. 6 GO für die Gemein-
deprüfungsanstal t  a ls überört l iche Prüfung.

Die vom Innenministerium im o.a. Erlass vertretene Auffassung zur Notwen-
digkeit der Aufstel lung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei Uberschrei-
tung der maßgebenden Schwellenwerte im Zeitraum der mittelfr ist igen Fi-
nanzplanung wird vom Städte-  und Gemeindebund NRW nicht  getei l t  und is t
nach dessen Auffassung mit dem Wortlaut der Gemeindeordnung nicht in



Übereinst immung zu br ingen. Aus diesem Grunde hat  d ie Verwal tung s ich
bereits mit dem Städte- und Gemeindebund NRW in Verbindung gesetzt und
um entsprechende Unterstützung gebeten.

Unabhängig davon wird d ie Verwal tung zunächst  das Gespräch mit  der
Kommunalaufs icht  mi t  dem Ziel  e iner schnel len einvernehml ichen Lösung
suchen. Sollte es dazu in vertretbarem Zeitrahmen nicht kommen, soll ten
wir  mögl iche recht l iche Schr i t te n icht  ausschl ießen.

Lassen Sie mich abschl ießend noch eine persönl iche Anmerkung machen:
Sie al le können inzwischen ermessen, mit welchem Aufwand und welchen
Schwier igkei ten die Umstel lung des kommunalen Rechnungswesens verbun-
den ist. Das wird auch daran deutl ich, dass der Kreis Steinfurt - wie viele
andere Kommunen auch -  seinen Umstel lungszei tpunkt  um ein Jahr ver-
schoben hat. Ich hatte erwartet, dass wir in diesem Prozess, insbesondere
auch in unserer ,,Pilotfunktion" auf eine weitgehende Unterstützung der
Kommunalaufsicht setzen können. Das ist offensichtl ich nicht der Fall.  Was
bleibt  is t  Ent täuschung, n icht  Resignat ion!

Ausführung des Haushalts 2OO6

Der Haushalt 2006 wird nach derzeit igem Erkenntnisstand im wesentl ichen
planmäßig ausgeführt .

Das betrif f t  auch die Personalaufwendungen, die bekanntl ich im Beratungs-
verfahren um 100 T€ auf rd. 33,8 Mio € reduziert wurden. Hier schlägt maß-
geblich auch die seinerzeit nicht berücksichtigte, aber inzwischen feststehen-
de Reduzierung des Weihnachtsgeldes für  d ie Beamtinnen und Beamte nie-
der.  Nach wie vor muss hier  aber e in Vorbehal t  bezügl ich der erst  nach lah-
resabschluss vorl iegenden Erkenntnisse zu den Pensions- und Beihi l l fe-
rückstel lungen gemacht werden.

Bei den Steuereinnahmen gibt es inzwischen wesentl iche neue Erkenntnisse.
Dies betri f f t  zum einen den Gemeindeanteil  an der Einkommensteuer, der
mit  rd.  16,8 Mio € veranschlagt  is t .  Die inzwischen eingegangene Abschlags-
zahlung für  das I I .  Quarta l  hat  e ine nochmal ige deut l iche Verbesserung ge-
bracht, so dass derzeit rd. 350 T€ höhere Erträge zu verzeichnen sind. Zum
anderen entwickelt sich das Aufkommen der Gewerbesteuer auch weiterhin
sehr posi t iv .  Augenbl ick l ich s ind gegenüber dem Ansatz von 24 Mio € rd.  1,1
Mio € höhere Erträge zu verzeichnen.


